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Waleed Mohammed AlSama'ani
Minister of Justice
Postal Code 11472, P.O. Box 7775
Riyadh
Saudi Arabia
________________________

Exzellenz
Mit grosser Sorge habe ich erfahren, dass der britische Staatsangehörige Ahmed al-Doush vor dem Sonderstrafgericht (SCC), das für terrorismusbezogene Straftaten zuständig ist, zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Zwar wurde das Strafmass am 23. Juni im Berufungsverfahren auf acht Jahre herabgesetzt, aber das Gerichtsverfahren war in keiner Weise fair. Ahmed al-Doush muss deshalb freigelassen werden.
Ahmed al-Doush darf nur eingeschränkt mit seiner Familie kommunizieren. Im April sagte er seiner Frau, dass er von den Gefängnisbehörden angewiesen worden sei, sich bei den Anrufen nur über sie und die Kinder zu erkundigen, und dass bei abweichenden Themen – wie z.B. seine Haftbedingungen, sein Gesundheitszustand, sein Verfahren oder die Vorwürfe gegen ihn – der Anruf abgebrochen und eine Strafe verhängt würde.
Die Behörden haben weder seiner Familie noch Angehörigen des britischen Konsulats die Gerichtsunterlagen zukommen lassen, sodass sie z. B. nicht wissen, wie die Anklage gegen ihn lautet und auf welcher Grundlage er verurteilt wurde. Bei seiner ersten Anhörung vor einem Richter in der Woche vom 27. Januar 2025, fünf Monate nach seiner Festnahme, wurde Ahmed al-Doush mitgeteilt, dass gegen ihn Anklage erhoben würde, weil er die Sozialen Medien zur Verbreitung gefälschter, unwahrer und schädlicher Nachrichten gegen das Königreich Saudi-Arabien genutzt habe. Ausserdem werde ihm vorgeworfen, in Verbindung zu einer Person zu stehen, die die nationale Sicherheit des Königreichs bedrohe. Aufgrund der Fragen, die ihm während der ausführlichen Verhöre durch die saudischen Behörden gestellt wurden, glaubt seine Familie, dass diese Anschuldigungen mit einem Beitrag auf Twitter aus dem Jahr 2018 zusammenhängen könnten, den er später gelöscht hatte. Seine Familie geht davon aus, dass die zweite Anschuldigung gegen ihn auf seiner angeblichen Verbindung zu einem saudischen Kritiker im Exil basiert, zu dem er keine Beziehung habe, ausser dass er dessen Sohn kenne.
Bitte veranlassen Sie, dass Ahmed al-Doush unverzüglich und bedingungslos freigelassen wird, falls er nur aufgrund der friedlichen Wahrnehmung seiner Menschenrechte festgehalten wird.
Bis dahin bitte ich Sie sicherzustellen, dass weitere Verletzungen seiner Verfahrensrechte unterbunden werden und er regelmässigen Zugang zu seiner Familie und einem Rechtsbeistand erhält.
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